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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/MC/122
öffentlich
04.11.2022
Herr R. Jennerjahn
Frau S.-C. Hirsch

Abwägungsbeschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 30 "Salemer 
Höhe" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge
Nichtöffentlich 15.11.2022 Hauptausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 21.11.2022 Bauausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 07.12.2022 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB auf der 
Grundlage, des in der Anlage beigefügten Abwägungsprotokolls abgewogen.

Das Ergebnis der Abwägung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB den betreffenden Trägern 
öffentlicher Belange mitzuteilen.   

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V 
§ 1 Abs. 7 BauGB

Der Entwurf zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 30 „Salemer Höhe“ der Stadt Malchin 
wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom 22.06.2022 gebilligt. Die Öffentlichkeits-
beteiligung erfolgte durch öffentliche Auslegung des Entwurfes in der Zeit vom 15.08.2022 
bis zum 16.09.2022.

Parallel hierzu erfolgte ebenfalls die Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden.. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind nun gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abzuwägen.

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt Malchin entstehen keine Kosten. Die Durchführung und Finanzierung des 
Planverfahrens sowie der Erschließung obliegt der Grothkopp GbR, Schratweg 6, 17139 
Malchin. Zwischen der Stadt Malchin und der Grothkopp GbR wurde ein entsprechender 
städtebaulicher Vertrag abgeschlossen.

Anlagen:
Abwägungsprotokoll
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1 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes Nr. 30 „Salemer Höhe“ der Stadt Malchin, einschließlich deren Begründung mit Stand vom 

22. April 2022 und dem Umweltbericht mit Stand vom 24. April 2022 fand im Zuge einer öffentlichen 

Auslegung vom 15. August 2022 bis zum 16. September 2022 in der Stadt Malchin, Rathaus/ Bauamt 

Zimmer 308 in 17139 Malchin, Am Markt 1 während der Dienstzeiten statt. 

Von Seiten der Örtlichkeit wurden keiner Beteiligung Äußerungen, Hinweise, Einwendungen oder 

Stellungnahmen schriftlich vorgebracht. 
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2 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Behörden- und Trägerbe-
teiligungen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Unterlagen zur formellen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, bestehend aus dem Bebau-

ungsplanes Nr. 30 „Salemer Höhe“ der Stadt Malchin, einschließlich deren Begründung mit Stand vom 

22. April 2022 und dem Umweltbericht mit Stand vom 24. April 2022 an die entsprechenden Behörden 

verschickt. 

Dabei haben folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange schriftliche Stellungnahmen vorge-

bracht: 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Mecklenburgische Seenplatte 

4. Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern 

5. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Dargun 

6. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, 
Mecklenburg-Vorpommern  

7. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern 

8. Bergbauamt Stralsund 

9. Straßenbauamt Neustrelitz 

10. Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH 

11. Polizeiinspektion Neubrandenburg 

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Mecklenburg-Vorpommern 

13. Deutsche Telekom Technik GmbH 

14. GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH 

15. BIL-Leitungsauskunft GmbH 

16. 50Hertz Transmission GmbH 

17. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

18. WasserZweckVerband Stavenhagen 

19. Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ 

20. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

21. Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern 

22. Bergringstadt Teterow 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine schriftlichen Stellungnahmen abgege-

ben: 

23. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V 

24. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V 

25. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

26. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 

27. Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus M-V 
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28. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 

29. Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund 

30. Deutsche Bahn AG 

31. Bundesnetzagentur 

32. Landgesellschaft M-V 

33. e.dis Netz AG 

34. Hansewerk AG 

35. Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis 

36. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

37. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 

38. Handelsverband Nord e.V. 

39. Naturschutzbund Deutschland 

40. Landesjagdverband M-V e.V. 

41. Reuterstadt Stavenhagen 

42. Stadt Dargun 

Die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden von der Stadt 

Malchin wie folgt geprüft und abgewogen: 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

1.0 Amt für Raumordnung und Landesplanung, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass die Ziele der Raumordnung der Bauleitplanung 

nicht entgegenstehen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 1 

 

 

Prüfung/ Abwägung siehe folgende Seiten  



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 30 „Salemer Höhe“ 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 28.10.2022 
 
 

 Seite 24 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 2 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass die Planungsziele für den Landkreis Mecklenburgi-

sche Seenplatte nachvollziehbar sind und mitgetragen werden. 

Zu I. 3.: 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan der Genehmigungspflicht unter-

liegt. 

Zu II. 1.: 

Da sich das Plangebiet in eine vorhandene Wohnbebauung eingliedert und die Abstände der 

vorhandenen Bebauung zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen geringer sind, wird auf ei-

ne Klärung der Nutzungskonflikte verzichtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 3 

 

 

Zu II. 2.: 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass der Eingriffsreglung aus naturschutzfachlicher Sicht 

zugestimmt wird. 

Der im Umweltbericht ermittelte Kompensationsbedarf und die Festsetzung von geeigneten 

Kompensationsmaßnahmen werden mit der unteren Naturschutzbehörde und der Stadt Mal-

chin abgestimmt und im städtebaulichen Vertrag verankert. 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass mit der Planung keine artenschutzrechtlichen be-

lange betroffen sind. 

Zu II. 3.: 

Die Stadt Malchin nimmt die Hinweise der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde in die Begrün-

dung der Satzung mit auf. 

 



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 30 „Salemer Höhe“ 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 28.10.2022 
 
 

 Seite 26 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 4 

 

 

Zu 3.2: 

Die gegebenen Hinweise des Straßenverkehrsamtes werden durch die Stadt Malchin zur Kennt-

nis genommen, im städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der bauli-

chen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 5 

 

 

Zu II. 5.: 

Die gegebenen Hinweise der unteren Denkmalschutzbehörde werden durch die Stadt Malchin 

zur Kenntnis genommen, im städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung 

der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 

Zu II. 7.: 

Die gegebenen Hinweise der unteren Verkehrsbehörde werden durch die Stadt Malchin zur 

Kenntnis genommen, im städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der 

baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 6 

 

 

Zu III. 

Die gegebenen Hinweise wurde in die Satzung eingearbeitet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 7 (Anlage) 

 

 

siehe vorangehende Seiten  
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

3.0 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, 
Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass die Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen 

Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte mit der Bauleitplanung 

nicht betroffen sind. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

4.0 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden bei den weiteren Planungen der bauli-
chen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

5.0 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Dargun 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine forstrechtlich relevanten Belange durch die 

Bauleitplanung berührt werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

6.0 Landesamt für zentrale Aufgabe und Technik der Polizei, Brand- 
 und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden bei den weiteren Planungen der baulichen 

Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

6.0 Landesamt für zentrale Aufgabe und Technik der Polizei, Brand- 
 und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seiten 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

7.0 Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und Geologie, M-V 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und 

Geologie M-V keine Stellungnahme zur Bauleitplanung abgibt. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

8.0 Bergamt Stralsund 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass vom Bergbauamt Stralsund keine Einwände 
oder ergänzende Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

9.0 Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass vom Straßenbauamt Neustrelitz keine Einwände 

oder ergänzende Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

10.0 Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass von der Bodenverwertungs- und Verwal-
tungs GmbH keine Einwände oder ergänzende Anregungen zur Bauleitplanung vorge-
bracht werden. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genom-
men, im städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen 
Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

10.0 Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seiten 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

11.0 Polizeiinspektion Neubrandenburg 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass von der Polizeiinspektion Neubrandenburg grund-

sätzlich keine Bedenken vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

12.0 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass vom Staatlichem Bau- und Liegenschaftsamt Neu-

brandenburg grundsätzlich keine Bedenken vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

13.0 Deutsche Telekom Technik GmbH, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH kei-

ne Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

13.0 Deutsche Telekom Technik GmbH, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seiten 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

14.0 GDMcom GmbH, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen von der Bauleitplanung betroffen 

sind.  

Die Hinweise, Anregungen und Vorgaben werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

14.0 GDMcom GmbH, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

14.0 GDMcom GmbH, Seite 3 

 

 

siehe vorangehende Seite. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

15.0 BIL-Leitungsauskunft, Onlineportal 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass nach der BIL-Leitungsauskunft (Onlineportal) keine 

Anlagen von der Bauleitplanung betroffen sind. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

16.0 50Hertz Transmission GmbH 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 50Hertz Transmission GmbH keine Ein-

wände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

17.0 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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18.0 WasserZweckVerband Stavenhagen, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich öffentliche Anlagen für die 

Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigungen befinden, die nicht überbaut werden 

dürfen.  

In der Planzeichnung zur Satzung sind diese Anlagen eingetragen und in Abstand bis 3,0 m als 

Grünfläche dargestellt. Eine Überbauung ist somit unzulässig. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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18.0 WasserZweckVerband Stavenhagen, Seite 2 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass der Wasserzweckverband keine öffentlichen Re-

genwasser-Anlage im Plangebiet herstellen und betreiben wird. Eine Versicherung des anfal-

lenden Niederschlagswasser wird für das Plangebiet festgeschrieben. 

Für den Löschwasserversorgung sind die offenen Entnahmestellen im Kummerower See zu nut-

zen. Darauf wird in der Begründung hingewiesen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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18.0 WasserZweckVerband Stavenhagen, Seite 3 

 

 

siehe vorangehende Seite. 



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 30 „Salemer Höhe“ 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 28.10.2022 
 
 

 Seite 53 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

19.0 Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Wasser- und Bodenverbandes keine 

Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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20.0 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass sich der Bund für Umweltschutz und Naturschutz 

mit einer Stellungnahme am der Bauleitplanung beteiligt. 

Den darin vorgebrachten Ausführungen zur Eingriffsreglungen werden nicht gefolgt. In der Stel-

lungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wird der Eingriffs- und Ausgleichsbi-

lanzierung zugestimmt. 

Der im Umweltbericht ermittelte Kompensationsbedarf und die Festsetzung von geeigneten 

Kompensationsmaßnahmen werden mit der unteren Naturschutzbehörde und der Stadt Mal-

chin abgestimmt und im städtebaulichen Vertrag verankert. 

Den Ausführungen zum Artenschutz werden ebenfalls nicht gefolgt. In der Stellungnahme des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wird das Vorhaben artenschutzrechtlich als gering 

eingestuft, so dass die geforderten artenschutzrechtlichen Untersuchungen unterbleiben kön-

nen. 
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20.0 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite. 
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20.0 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Seite 3 

 

 

siehe vorangehende Seite. 
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21.0 Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landesanglerverband Mecklenburg-

Vorpommern e.V. keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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22.0 Bergringstadt Teterow, 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Bergringstadt Teterow keine Einwände 

zur Bauleitplanung bestehen. 
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